
1089 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP . 

1978 11 22 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1978, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 
geändert wird (33. Gehaltsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zu
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 345/1978, wird wie folgt geändert: 

1. Der letzte Satz des § 28 Abs. 2 erhält fol
gende Fassung: 

"Wenn es jedoch besondere dienstliche Rück
sichten geboten erscheinen lassen, kann der Be
amte bei der Anstellung durch Verfügung des 
Bundespräsidenten unmittelbar in eine höhere, 
für seine Verwendungs gruppe vorgesehene 
Dienstklasse eingereiht werden; hiebei ist nach 
Maßgabe der Bestimmungen über den Vor
rückungsstichtag auf die bisherige Berufslauf
bahn und auf die künftige Verwendung des 
Beamten Bedacht zu nehmen." 

2. Die Tabellen im § 28 Abs. 3 erhalten fol
gende Fassung: 

in der Verwendungsgruppe 
in der in der 
Diens{- Gehalts-
klasse stufe 

EID I c I B I A 

I 

1 
2 
3 
4 
5 

5091 
5243 
5394 
5546 
5698 

-- -- ---1---

iI 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

III 5 
6 
7 
8 
9 

5849 
5946 
6042 
6138 
6234 
6331 

6427 
6524 
6620 
6716 
6813 
69.08 
7005 
7101 
7197 

Schilling 

5270 5740 - -
5517 6007 - -
5765 6275 - -
6013 6543 - -
6261 6811 - -
---~- -_. --~---~ 

6509 7078 6824 -

6660 7244 7148 -

6813 7410 7474 -

6964 7575 7807 -

7115 7741 - -

7266 7920 - -
----~ ~~ 

7419 8099 8159 9074 
7570 828Ö 8511 9512 
7721 8458 8864 9951 
7884 8637 9216 -

8047 8816 9570 -

8211 - - -

8374 - - -
- - - -

- - - -- I 

in der Dienstklasse 

in der 
Gclults· IV I V I VI I VII I VIII I IX 

stufe 

Schilling 

1 8539 11801 14620 18008 24626 35463 

2 8994 12271 15090 18623 25973 37497 

3 9451 12742 15559 19234 27321 39533 

4 9922 13210 16172 20582 29357 41570 

5 10392 13 679 16786 21929 31391 43604 

6 .10861 14149 17396 23278 33427 45640 

7 11330 14.620 18008 24626 35463 -

8 11 801 15090 18623 25973 37497 -

9 12271 15559 19234 27321 - -
I 

3. Die Tabelle im § 30 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

der Dienstklaucn I Schilling 

I und II 

I 
743 

III bis V 885 
VI bis IX 1124 

4. Im § 30a Abs. 4 wird das Wort "Dienst
posten" durch das Wort "Arbeitsplatz" ersetzt. 

5. § 30b Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die Pflegedienstzulage beträgt monatlich 

1. für Beamte der Sanitätshilfsdienste 306 S, 

2. für Beamte der medizinisch-technischen 
Dienste 803 S, 

3. für Beamte des Krankenpflegefachdienstes 
und für Hebammen 
a) bis zur Gehaltsstufe 5 der Dienst

klasse II 803 S, 
b) ab der Gehaltsstufe 6 der Dienstklasse II 

965 S." 

6. § 30c Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Die Pfle gedienst -Chargenzulage beträgt 

monatlich 

1. für Stationspfleger und Stati onssch western 
1198 S, 

2. für Oberpfleger und Oberschwestern 1 542 S, 
3. für Pflegevorsteher und Oberinnen 1885 S." 

1 

1089 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 10

www.parlament.gv.at



2 1089 der Beilagen 

7.Im.§ 38Abs.l wird der Betrag von ,,544 S" (2) Der Gehalt des Richters wird durch die 
durch' den Betrag von ,,567 S" ersetzt. Gehaltsstufe· bestimmt und beträgt: 

8. Im § 38a Abs. 1 wird der Betrag von ,,407 Sec 
durch den Betrag von ,,424 S" ersetzt. 

9. Die Tabelle im § 39 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der in der 
Dienit- Gehalts-
kJasse stufe 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

PI I P2 I 1'3 I P4 i PS 

Schilling 

5 573 5422 5 270 5207 5091 

58215668551753585243 

6069 5918 5765 5 511 5394 

6317 6166 6013 5662 5546 

6564 6412 6261 5813 5698 

-'----1---1--- ------ -----

II 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 813 6 660 6 509 5 965 5 849 

6 964 6 813 6 660 6 062 5 946 

7 115 6964 6 813 6 157 6042 

7266 7115 6964 6253 6138 

7419 7266 7 115 6350. 6234 

75707419726664466331 

--- ---------- - ._ .. _- ---

III 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

7721 7570 7419 6543 6427 

7884 7721 7 570 6 639 6 524 

8047 7 884 7 721 6 735 6620 

8211 8047 7 884 6831 6716 

8 374 8211 8 047 6928 6 813 

,8 539 8374 8211 7 024 6 908 

8703 8539 8374 7 121 7 005 

8865 8703 8 539 7 217 7 101 

9322' 9158 8994 7314 7197 

10. § 41 erhält folgende Fassung: 

"Gehalt 

§ 41.. Der Gehalt des Richteramtsanwärters 
beträgt vor Ablegung .. der Richteramtsprüfung 
,9 666S, nach Ablegung dieser Prüfung 9858 S." 

11. § 42 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Der Richter ist bei seiner Ernennung 

in der Gehaltsstufe I Schilling 

1 

2 

3 

<4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

10628 

11 070 

11 513 

11957 

12399 

12843 

13 284 

13 728 

14170 

14668 

15165 

15662 

16158 

16654 

17 151 

17649 

.. 12. Im § 43 wird der Betrag von ,,813 Sec 
durch den Betrag von ,,847 S" ersetzt. 

13. Die Tabelle im § 44 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der 
Standes
gruppe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

in der Diensttu)agenstufe 

I 2 I 3 I 4 I 5 

1053 

1985 

3220 

3050 

4062 

5413 6763 

11 159 

22994 

27051 

32121 

15385 

Schilling 

3220 

5413 6.763 

8452 10486 

19780 

.7 779 

14. lin § 44 Abs .. 2 erhält der letzte Satz 
folgende Fassung: 

zum Richter in die Standesgruppe 1 einzureihen. "In den Fällen des § 42 Abs. 1 zweiter Satz 
Wenn es jedoch besondere dienstliche Rücksich- kann dem Richter durch Verfügung des Bundes
ten geboten erscheinen lassen, kann der Richter präsidenten auch eine höhere als die niedrigste 
durch Verfügung des Bundespräs~denten un- in seiner Standesgruppe vorgesehene Dienstzu
mittelbar in eine höhere Standesgruppe einge- lagenstufe . zuerkannt werden; hiebei ist nach 
reiht werden; hieb ei ist nach Maßgabe der Be- Maßgabe der Bestimmungen über den Vorrük
stimmungen über den Vorrückungsstichtag auf kungsstichtag auf die bisherige Berufslaufbahn 
die bisherige Berufsla'utbahn und auf die künf- .und die künftige Verwendung des Richters Be
tige.v er wendung des Richters Bedacht zu nehmen. dacht zu nehmen." 
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1089 der Beilagen 3 

15. Die Tabelle im § 48 Abs. 3 erhält folgende 
Fassung: 

in der Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

für 

außerordentliche ordentliche 

Universitäts(Hochschul)professoren 

17128 
17705 
18282 
18860 
19437 
20465 
21624 
22783 
23942 
25101 
26260 
27802 
29356 
31376 

Schilling 

22783 
23 942 
25101 
26260 
27802 
29356 
31376 
33398 
35420 
37443 

16. Im § 50 Abs. 3 wird der Betrag von 
,,3 896 S" durch den Betrag von ,,4060 S" 
ersetzt. 

17. § 51a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) § 51 ist auf ordentliche und außerordent

liche Hochschulprofessoren, die mit der Leitung 
einer Meisterklasse oder einer Klasse künst
lerischer Ausbildung an Kunsthochschulen oder 
mit der Leitung einer Meisterschule an der 
Akademie der bildenden Künste betraut sind, 
sowie auf Hochschulassistenten an den genannten 
Studieneinrichtungen mit folgender Maßgabe an-
zuwenden: . 

1. An die Stelle der im § 51 Abs. 2 lit. abis d 
angeführten Voraussetzungen tritt 

in lit. 

a 
b 
c 
d 

die Etteilung des Einzelunterrichtes 
an . . Hoch~chüler(Kun5thochschüJer) 

10 
12 
15 
20 

2. Einem Hochschulassistenten, der an einer 
Meisterschule, einer Meisterklasse oder an einer 
Klasse künstlerischer Ausbildung ohne remune
rierten Lehrauftrag in der Lehre verantwortlich 
mitarbeitet, gebührt eine Kollegiengeldabgeltung 
im Ausmaß von 50 v. H. der Kollegiengeldabgel
tung, die der Leiter der genannten. Studienein
richtung ohne Mitarbeit des Hochschulassistenten 
erhalten hätte. 

3. Bei verantwortlicher Mitarbeit eines Hoch
schulassistenten im Sinne der Z. 2 vermindert 
sich die Kollegiengeldabgeltung des Leiters der 
genannten Studieneinrichtung um 50 v. H. 

4. Die Verminderung gemäß § 51 Abs. 5 
beträgt für jeden auf zehn fehlenden Hochschüler 
(Kunsthochschüler) 15 v. H. des Grundbetrages. 

5. Bei Anwendung des § 51 Abs. 9 sind Kunst
hochschulen und die Akademie der bildenden 
Künste wie Hochschulen ohne Fakultätsgliede
rung zu behandeln; den im § 51 Abs. 9 ange
führten zehn Wochenstunden entspricht an den 
Klassen künstlerischer Ausbildung, Meisterklassen 
und Meisterschulen die unter Z. 1 lit. dangeführte 
Zahl von Kunsthochschülern. Für Lehrveranstal
tungen, die von ordentlichen oder außerordent
lichen Hochschulprofessoren außerhalb ihres No
minalfaches abgehalten werden, sind Lehraufträge 
(§ 9 Abs. 1 Z. 4 des Kunsthochschul-Organi
sationsgesetzes, BGBl. Nr. 54/1970) zu erteilen. 
Diese Lehrveranstaltungen sind bei der Berech
nung der Kollegiengeldabgeltung nicht zu be
rücksichtigen. 

6. Wird im Rahmen einer ergänzenden Lehr
veranstaltung Ensembleunterricht erteilt, so ist 
für die Berechnung der Kollegiengeldabgeltung 
die Zahl der hiefür notwendigen Wochenstunden 
maßgebend. " 

18. § 55 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Der Gehalt des Lehrers wird durch die 

Verwendungsgruppe und durch die Gehalts
stufe bestimmt und beträgt 

in der Verwendungsgruppe 
inder 

Ge-
L3 I L2bl i L2b21 L2b31 L2a tl L2a2! L 1 I L PA hallS-

stufe 
Schilling 

1 6134 70241 7383 7713 7933 8246 9140 11216 
2 6420 7390 7847 8204 8316 8766 9602 11784 
3 6992 8153 8339 8695 9092 9807 10836 12351 
4 7346 8440 8834 9189 9566 10282 11311 13417 
5 7711 8947 9450 9805 10143 11 015 12081 14340 
6 8083 9453 10064 ~0422 10719 11745 12853 15263 
7 8449 9959 10682 11039 11297 12479 13621 16189 
8 8814 10407 11297 11654 11876 13209 14392 17114 
9 9180 10853 11914 12271 12453 13941 15278 18172 

10 9544 11297 12532 12887 13030 14673 16280 19231 
11 9909 11743 13148 13502 13800 15598 17281 20386 
12 10278 12379 13884 14241 14572 16523 18283 21541 
13 10741 13017 14621 14978 15341 17445 19283 22698 
14 11200 13655 15359 15715 16111 18370 20285 23853 
15 11663 14291 16097 16453 16882 19296 21286 25008 
16 12126 14929 16835 17191 17653 20297 23970 27802 
17 12587 15567 17 570 17927 18424 21297 25433 29344 
18 - - - - - - 26896 30862 

(2) Der Gehalt des Lehrers beginnt, soweit 
im folgenden nichts anderes bestimmt wird, mit 
der Gehaltsstufe 1. Wenn es jedoch besondere 
dienstliche Rücksichten geboten erscheinen 
lassen, kann dem Lehrer bei der Anstellung als 
Lehrer durch Verfügung des Bundespräsidenten 
unmittelbar eine höhere Gehaltsstufe' zuerkannt 
werden; hiebei ist nach Maßgabe der Bestim
mungen über den V orrückungsstichtag auf die 
bisherige Berufslaufbahn und auf die künftige 
Verwendung des Lehrers Bedacht zu nehmen." 

19. Im § 56 Abs. 2 wird der Betrag von 
,,1 704 S" durch den Betrag von ,,1 776 S" 
ersetzt. 

2 
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4 lÖ89 der Beilagen 

~Q. ,§ .~},Abs. 2 erhält folgendt': Fassung: 21. Im § 58 Abs. 4 werderi die Beträge von 

.. ;; (2). Die Dienstzulage beträgt ,,416 Sec und ,,761 Sec durch die Beträge von 

'a:)' fürieiter der' Verwendungs gruppe LPA ,,433 Sec und ,,793 Sec ersetzt. 

. in den. Gehaltsstufen 

I 
ab "der 

22. Im § 58 Abs. 6 wird 

"in der D"ienst. I 
Gehaltsstufe 13 der Betrag von ,,462 Sec durch den Betrag von 

zub~_eIl:gru'pp~ 
I bis 8 

I 
9 bis 12 

,,481 sec, 
.. Schilling der Betrag von ,,648 sec durch den Betrag von 

r '41327 5159 I 5416 ,,675S", 
11 4 345 . 4 646 4 930 der Betrag von ,,923 S"durch den Betrag' von 

. ::.' ,:in" .. 3860" " 4127 4383 
,IV 3376 3611 3838 ,,962 S" und 

.V 2896 3093 3282 der Betrag von ,,227 S" durch den Betrag von 
" 

b)für ,teit~r der .verwelldurigsgrupp~ 
,,237S" ersetzt. 

LI 
, ~. . : . . . . , 

23: Ini § 59 Abs. 2 wird der Betrag 

I 

von 
in den Gehaltsstufen 

ab der ,,1 373 S" durch den Betrag ,,1 431 S" von 
In .. der Dienst.- J Gehaltsstufe 13 

z~u.Ja~.ngru.p.pe :' 
I' bis 8 9 bis 12 ersetzt. 

..... : .. , :. Schilling. 24. Im § 59 Abs. 9 wird 
, . I 

.,; .' 4023 4300 4564 in Z. 1 der Betrag von ,,462 S" durch den Betrag 
II 3621 3872 4109 von,,481 S", 
III 3217 3443 3653 
IV '<2813 3010 3199 in Z. 2 der Betrag von ,,701 S" durch den Betrag 
.v ,2415 2 579 2 737 von ,,730 S" und , .. 

c) 'für Leiter der Ver~end~rigsgruppen L 2a 2, 
in Z. 3 der Betrag von ,,961 S" durch den Betrag 

L 2b3 und L2b 2 
von ,,1 001 S" ersetzt. 

, . 
i~' '~~'n . G:~hal1;s~tufe[] 25. Im § 59 Abs. 10 wird. der, Betrag von .. I ab dcr ,,481 sec 

in 'idor Dienst- I 
.. Gehaltsstufe 13 ,,462 sec durch den Betrag von ersetzt. 

zulagengruppe 1 bis 8 9 bis 12 

" 26. Im § 59 Abs. 11 wird 'der Betrag von 
,,' - ..... Schilling 

',' 

','(' ' , 

1968, 
,,701 S" durch den Betrag von ,,730 S" ersezt. 

.. 2129 2292 
.,ll , 1614 1}42 1874 

27. Im § 59 Abs. 13 Z. 1 lit. c wird der Betrag , ,III 1297 1394 1493 
')V 1084 1163 1,243 von ,,555 S" durch den Betrag von ,,578 sec 

V 904 970 1 036 
I ersetzt . 

.. 

~) [ur, Leiter d~rVenvendu~gsgruppen.L 2~ 1 28. Die Tabelle im § 60 Abs. 1 erhält folgende 
und L2b 1 

Fassung: 
, ~: . j~ 9cn . G~~~ltsstuf~~' . 

I 
ab der in den Gehaltsstufen 

I 
ab der Gehaltsstufe 

,.in der Dienst· I 
Gehalustufe 13 jn den FäHen I his 9 10 

·).~Jagen~ppe. 1 bis 8 ,: ": .. 9bi. 12. der Z, 

,. >; Schilling 
Schilling 

'1 1. 532 1673 1801 1 unp 2 

I 
433 

,\ 
500 

.-11 1294 1401 1495 3 793 793 
.. 

III 1081 1167 1244 
,.,' IV 901 976 1036 29~ Im § 60 Abs. 3 werden die Beträge von 

.. ' V .648 700 746 
,,272 S" und' ,,227 S " .durch die Beträge -.,.-. von 

.. 
e) für Leiter"der Verwendungs gruppe L 3 

,,283 sec und ,,237 S" ersetzt. 

" .. 
~ i I . . , 30. Die Tabelle im § 60a Abs. 1 erhält folgetid'e 

in den Gch~dtsstuf.en 
ab der 

in'd~r bj~nst- I 
. G.ehalt.s,ufe '16 Fassung: , 

'zülagengiüpp'c I .. bis. 10.- Ubi; 15· 

>. ','. 

Schilllng 
in der. Dienstzulagenstufe 

in' dcr (den) --
• v.,. Verwendun~~ I I 2 i 3 " 
I . 1.213 1.240 1.321 gruppe(n) I. 

11 .901 932 999 . Schilling: 
III 843 864 916 
IV 607 623 661 L 1. 217.7 261.9. 3062· 

',V':'" .. 
~m' 432 455 L 2' 1. 810 2099 2388 

'VI "- 295 311 337 ' « L 3 1213 1464 1713 
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1089' der Beilagen 5 

31. Die Tabdleim§ 65 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Verwendungsgruppe 

in cl.:'! Gehaltsstufe: S 2 I s i 

Schilling 

1 16304 20926 
2 17190 22179 
3 ,18076 23429 
4 18961 24680 
5 19847 25933 
6 21387 27184 
7 22927 28822 
8 24470 30459 
9 26010 32095 

10 27549 33732 , 

32. Im § 65 Abs. 2 erhält der letzte Satzfol
gende Fassung: .. 

"In sonstigen Fällen kann dem Beamten des 
Schillaufsichtsdienstes bei seiner Anstellung, 
wenn es besondere dienstliche Rücksichten ge
boten erscheinen lassen, durch Verfügung des 
Bundespräsidenten unmittelbar eine höhere Ge
haltsstufe zuerkannt werden; hiebei ist nach 
Maßgabe der Bestimmungen über den' V or
rückungsstichtag auf die bisherige Benifslauf
bahn ',u,nd auf die künftige Verweridung des 
Beamten Bedacht zu nehmen." 

33. Im §65 Abs. 3 wird der Betrag von 
,,1 571 S" durch den Betrag von ,,1 637 S" 
ersetzt. 

34. Im § 65 Abs. 4 wird der. Betrag von 
,,923 S" durch den Betrag von ;,962 S" ersetzt. 

35. Die Tabelle im § 72 Abs., 1 erhält folgende 
Fassung: 

in der Dicostklasse I in der Gehaltsstufe i 
1 
2 

I 3 
4' 
5 

2 
11. 3 

4 
5 
6 

----

2' 

III 3 
4 
5 

2 
IV 3, 

4 
,5 

I 

~chiIJing 

5419 
5684 
5952 
6220 
6487 

6755 
6933 
7113 
7290 
7468 
7,646 

8099 
8280 
8458 
8637 
8816 

8994 
. 9451 

9922 _ 
10392. 

36. §73 Abs.1 ,erhält folgende: Fassung: 

,,(1) Dem Wachebeamten g~bührtf;inf; ruhe~ 
genußfähige Dienstzulage. Sie beträgt' während 
der Dauer des provisoriscqen Dienstverhält
nisses 173 S und nach der. Definitivstell'ung: 

in der Verwendungsgruppe \Y/ 3 

Dienstzeit 

I 
Dienstzulage: . 

Jahre Schillil;g ,. 
- 277 
10 357 
16 504 
22 638 
30 760 

in dcr.Verwcndungsgruppe W 2 

in der 

Grundstufe 
Dienststufe 1 
Dienststufe 2 
Dienststufe 3 

in ,'der Dienstzulagenstufe 

1 I 2 

Schilling 
,.' 

357 ' 638 
760 1086 

f086 1341 
1599 1914 

in der Vetwendungsgruppe W 1 

in den 
Dienst~ 

klassen 

II 

1 

bei Führung eines Am~stitels. der' ~in~,!!l ?er _I rijens~.~~.~gc:. 
nachstehend angeführten Amtstitel. v1!Cglcich- ":' . 

bar ist Schilling 

.. ..... , 600 

840 IV Hauptmann 
-----'---"---------- ------
ab der Deinstklasse V 937 " 

37. Im § 73a werden die Beträge von ,,555 S", 
,,585 S" und ,,694 S" durch' die Btträge Von 
,,578'S", ,,610 S" und ,,723 S"',ersetzt. 

38. Die Tabelle im § 74 Abs. 1 erhält folgende 
I Fassung: 

in der Vervrendungsgruppe . : I 
W.3 
W2 
W1 

424 .. i . 

497 .. ' 
'S~7' ). 

39. Die Tabelle ini§ 76 Abs: 1 erhält f61gende 
Fassung: 

. i~ den 
Diens.t· .. 
klassen 

II 
III 
IV 

bei Führung eines Amtstitels, der einem der. ~eI?-.s!Z~I,a~ 
nac~stepend ang~füh.r;ten, Amtsti.tel verg}~~J:1~. ·I...,c:---,-~ 

. .'bar i~t.: . ,'Schilling 

481.. 

Leutnant 

Oberleutnant 720 

Hauptmann 840 
ab der Dienstklasse V 937 
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6 1089 der Beilag~n 

40. Im § 76a Abs. 1 werden die Beträge von bb) in den Verwendungs gruppen A, H 1, 
,,658 S", ,,494 S" und ,,328 S" durch die Beträge B, W 1, H 2, C und W 2 
von ,,686 S", ,,515 S" und ,,342 S" ersetzt. 

die Gehaltsstufe 

41. Im Abs. Betrag 
hi der 10 I 9 I 7 § 77 1 wird der von Dic::nstklsse 

,,544 S" durch den Betrag ,,567 S" ersetzt. Schilling 

IV 13 210 - -
42. Die Tabelle im § 78 Abs. 1 erhält folgende V 16172 - -

Fassung: VI 20582 - -
VII 29357 - -

VIII - 39533 -
in der Verwendungsgruppe IX - - 47676 

H4 I H3 
b) Beamte in handwerklicher Verwendung 

in der 
Gehaftntufc in der Dienststufe 

I I I I I I 
in der Dienstklasse Irr I Z 3 4 5 6 7 

die 

I I I I Gehalts- PI P 2 P 3 P 4 P 5 
Sehilling stufe 

5357
1 

5593 I 
Schilling 

1 5029 5193 5276 - -

I I I 
10 I 9779 I 9617 9451 7410 7293 

2 5104 ,5268 5351 5432 5758 5848 5938 11 I 10236 10072 9907 7506 7390 
3 5179 5343 5426 5507 5923 6011 6102 

4 5254 5419 5500 5581 6086 6176 6267 c) Richter und Staatsan wälte 

5 5329 5491 5575 5656 6250 6338 6430 in der Standes- in der Standesgruppt: 

6 5404 5566 5650 5731 6414 6502 6594 die Ge· grupp. I 
I baltsstufe 2 3 bis 8 

7 5479 5641 5725 5806 6577 6666 6757 Schilling die Ge-

I 
haltsstufe in der letzten 

17 18282 Djcnst2uIagensrufe 

18 18662 
Schilling 43. Im § 79a wird der Betrag von ,,1 398 S" 

durch den Betrag von ,,1 457 S" ersetzt. 17 I 19009 I 19682 
I 

44. Im § 79 b werden in Z. 3 die Beträge von d) Universitäts (Hochschul)professoren 
,,268 S" und ,,322 S" durch die Beträge von 
,,279 S" und ,,336 S" ersetzt. außerordentliche I ordentliche 

die 

45. Im § 85b Abs. 1 wird der Betrag von Gehalts- Uni\~ersitäts(Hochschul)ptofessoren 
stufe 

,,257 S" durch den Betrag von ,,268 S" ersetzt. Schilling 

46. Im § 85d Abs. 1 wird der Betrag von 11 

I 
-

I 
39464 

,,1233 S" durch den Betrag ,,1 285 S" 15 33395 -von 
ersetzt. 

e) Lehrer 

47. § 86 Abs. 2 erhält folgende Fassung: in der Verwendungsgrupf'C 
!1 

,,(2) Ein Beamter, der dem im Abs. 1 um- ] IL 2b IIL 2b 211. 2b 31L 2a IIL 2. 21 ! 

~,~ LJ LI ! L PA 
schriebenen Personenkreis angehört, kann durch = !l~ Schilling Vorrückung die nachstehenden weiteren Ge- ." 

haltsstufen erreichen: 18 13048 16205 18310 18666 19195 22297 - -

19 13509 16843 19047 19403 19966 23297 28359 32380 a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung, 20 - - - - - - 29822 33898 
Wachebeamte und Berufsoffiziere 

aa) in den Verwendungsgruppen E, D und f) Beamte des Schulaufsichtsdienstes 
W3 

in <Irr Verwendungsgruppe 

in der Verwendungs- in der Verwendungs. 
die Gehalts-

S 2 
1 S I in der Verwendungs- .tuCe gruppe E gruppe D gruppe W 3 

Schilling Dicnstkla ... III Dicnstklasse IV Dienstklasse IV 
I 

die Ge-

I S 
die Ge-

I S 
die Ge-

I S 11 I 29088 I 35369 haltsstufe haltsstufe haltsstufe 

10 7293 3 9451 6 10861 . Diese weiteren Gehaltsstufen sind bei der 
11 7390 4 9922 7 11 330 Beurteilung des Anspruches auf eine Dienst-

alterszulage außer Betracht zu laSsen." 

1089 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 10

www.parlament.gv.at



1089 der Beilagen 7 

Artikel II 

Die 31. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBL Nr. 662/ 
1977, wird wie folgt geändert: 

1. Die Tabelle im Art. IV Abs. 2 erhält fol
gende Fassung: 

Gehaltsstufe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Gehalt 

Schilling 

11 007 
11 007 
11 007 
11 007 
11849 
13 531 
14373 
15215 
16056 
16898 
17739 
18581 
19422 
20263 
20631 
20996 
21362 
21726 

\2. Art. V Abs. 1 Z. 1 und Art. V Abs. 2 
Z. 1 werden aufgehoben. 

Artikel III 

Für das Erreichen der Dienstalterszulage ge
mäß § 50 des Gehaltsgesetzes 1956 und für die 
Berechnung des vierjährigen Zeitraumes gemäß 
§ 50a Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 sind Per
sonalzulagen, die Universitäts (Hochschul)pro
fessoren auf Grund des Gesetzes StGBl. Nr. 94/ 
1920 im Ausmaß von Vorrückungsbeträgen zuer
kannt wurden, mit zwei Jahren je Vorrückungs
betrag anzurechnen. 

Artikel IV 

(1) Der für die dienst- und besoldungsrecht
liche Stellung in der jeweiligen Dienstklasse 
maßgebende Tag kann vom zuständigen Bundes
minister im Einvernehmen mit dem Bundes
kanzler mit Wirkung vom 1. Juli 1979 für 

1. Beamte der Verwendungsgruppe Ader 
Dienstklasse VIII, 

2. Beamte der Verwendungsgruppe H 1 der 
Dienstklasse VI bis VIII und 

3. Beamte der Verwendungs gruppen B, W 1 
und H 2 der Dienstklasse IV oder einer 
höheren Dienstklasse, 

die vor dem 1. Jänner 1978 in eine dieser Dienst
klassen ernannt wurden, zum Ausgleich' von 
Härten gegenüber Laufbahnen vergleichbarer 
Beamter dieser Verwendungsgruppen, die ab 
1. Jänner 1978 in eine dieser Dienstklassen beför
dert wurden, neu festgesetzt werden. Beim ange
führten Vergleich ist insbesondere auf die Ver
wendung (Funktion) der Beamten Bedacht zu 
nehmen. 

(2) Abs. 1 kann auf Beamte, die am 1. Jänner 
1978 in einer der im Abs. 1 Z. 1 bis 3 angeführten 
Verwendungs gruppe in eine der in derselben 
Ziffer angeführten Dienstklassen ernannt wurden, 
sinngemäß angewendet werden, wenn sich für 
sie unter der Annahme einer Beförderung vor 
dem 1. Jänner 1978 eine Verbesserung nach den 
Grundsätzen des Abs. 1 ergeben würde. 

(3) Die Abs. 1 und 2 sind auf jene Beamten 
nicht anzuwenden, die nachdem 1. Jänner 1978 
in eine der im Abs. 1 angeführten Dienstklassen 
ernannt worden sind. Werden jedoch eine Ver
besserung der dienst- und besoldungsrechtlichen 
Stellung auf Grund der Abs. 1 oder 2 und eine 
Ernennung auf eine andere Planstelle mit dem
selben Tag wirksam, so ist der Beamte so zu 
behandeln, als ob die angeführte Verbesserung 
der dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung 
zuerst wirksam geworden wäre. 

Artikel V 

(1) Es treten in Kraft: 

1. Art. III mit 1. Jänner 1978, 

2. Art. I, II und IV mit 1. Jänner 1,979. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesge
setzes ist der Bundeskanzler, in Angelegenheiten 
jedoch, die nur den Wirkungsbereich eines 
Bundesministers betreffen, dieser Bundesminister 
betraut; 
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Erläuterungen 

Die. Besoldungsverhandlungen zwischen dem 
Verhandlungskomitee der Gebietskörperschaften 
und den vier Gewerkschaften des öffentlichen 
Diens.tes haben am 2. Oktober 1978 zu folgendem 
Ergebnis geführt: 

Im erstgenannten Fall hängt die Einstufung 
(Gehaltsstufe und Termin der nächsten Vor
rückung) inder niedrigsten Dienstklasse von dem 
durch Vordi'enstzeitenanrechnung zu ermitteln
den Vorrückungsstichtag ab. Die Neuregelung 
des Art. I Z.·l soll nun sicherstellen, daß auch 

,L .Die Bezüge der BeamteJ;l und Vertragsbe- im zweitgenannten Fall ein Vorrückungsstichtag 
diC::nsteten, mit Ausnahme der Haushaltszu- ermittelt wird, der nun - gemeinsam mit den 

.lage, werden ab 1. Jänner' 1979 bei einer . . . . . bereits bisher vorgesehenen Kriterien (bisherige 
La~~zelt bIS 31. Dezember 1979 um 4,2 v. H. Berufslaufbahn; künftige Verwendung) _ als 
erhoht. Einstufungskriterium heranzuziehen ist. Sinn 

2. Der Betrag ... der niedrig. sten Stufe der ver-li dieser Neuregelung ist es, prä.zisere Eins.tufungs
waltungsdienstzulage . wird· zusätzlich .zur maßstäbe zu schaffen und Schwierigkeiten bei 

. allg~meinen Bezugserhöhung um.' S 100'-1 Personalmaßn~?men zu. vermeiden, ~ei. de~en 
erhoht. i an den Vorruckungsstlchtag anzuknupfen 1st. 

FiI .. ·r~,erg.leichbare ÖBB-Bedie~stete .werden 11 Die. Z. 11, 14, 18 und 32 wenden diese Grun.d
Verkurzungen der WartezeIten Inden gedanken sinngemäß auf. Richter (Standes
unteren Gehaltsgruppen vorgenommen. . I gruppen) sowie Lehrer' und Beamte des Schul~ 

3. Die~ezüge der yertragsbedienstetenjener I aufsichtsdienstes (Gehaltsstufen) an. . 

gebi~tskörpers<::haften, ,d~e ~nter . Ber~~k- : . Diese Neuregelu~g. istaucb auf die in . diesem 
slchtlgung der unt~rschledh~h~n. Abzuge I Entwurf nicht angeführten Fälle von Höher
von den Beamtenbe~uge? abgeleItet wurden, i einstufungen(z. B. § 28 Abs.4 letzter Satz, 
werden nach den bIsherIgen Methoden fest·, I § 42 Abs.4 letzter Satz) anzu\\;enden, da. diese 
gesetzt.. I Bestimmungen auf die in den novellierten Rege
Für alle übrigen Gebietskörperschaften sind !. lungen angeführten Kriterien verweisen. 
bei der Festsetzung der vertragsbedienste-j : '. 
tenbezüge Überlegungen anzustellen, die der Zu Art. I Z. 4: ' . 

. ursprünglichen Absicht nachkommen; unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Ab- D~r Begriff "Dien~tposten" wird, an deu. im 

. züge. gleiche Nettobezüge für Beamte und neuen Beamten-Dlcnstrechtsgesetz, BGBL 
Vertrags bedienstete herzustellen. 1 Nr. 329/1977, verwendeten Begriff' "Arbeits~ 

.. ' I platz" angepaßt. 
Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf sollen I 

die dargestellten besoldungsrechtlichen Maßnah- I Z AtZ 
I 

' ur. I . 17: 
men rea iSlert werden. Der Entwurf enthält 
daneben einige weitere Regelungen, zu denen Nach der geltenden Rechtslage haben nur 
im einzelnen folgendes bemerkt wird: . jene Hochschulassistenten an künstlerischen Hoch

Zu Art. I Z. 1, 11, i4, 18 und 32: 

Der Beamte ist zu Beginn seines Dienstver
hältnisses in die niedrigste Dienstklasse seiner 
Verwendungsgruppe zu eraennen. Durch Ver
fügung des Bundespräsidenten kann er jedoch 
dann unmittelbar in eine höhere Dienstklasse 

schulen einen Anspruch auf Kollegiengeldab
geltung, die an einer Lehrkanzel oder an einem 
Institut verwendet werden. Keinen Anspruch 
haben hingegen Hochschulassistenten an künst
lerischen Studienrichtungen (Meisterschulen der 
Akademie der bildenden Künste, Meisterklassen 
und Klassen künstlerischer Ausbildung an Kunst
hochschulen). Der Grund für die unterschiedliche 

ernannt werden, \venn dies besondere dienstliche Behandlung der Hochschulassistenten lag darin, 
Rücksichten geboten erscheinen lassen. daß zur Zeit der für die zuerst angeführte Gruppe 
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getroffenen Neuregelung in der 27. Gehaltsge-I zulage al.lf die, bisherigen Bezüge gebührt.Di~ 
setz-Novelle das T, ätigkeitsbild der HOChSChUl-I Zahl der Anwendungsfälle dieser, Behal,tekla, usd 
a,ssistenten an künstlerischen Studieneinricht,un- wird sich zwar mit Rücksicht auf die ,im Art. V 
gen noch nicht hinreichend bestimmt war und der 31. Gehaltsgesetz-Novelle getroffene Etap
noch keine ausreichenden Erfahrungen mit der penregelung der Lehrer~Bezüge laufend' vermin
neuen Personalstr.uktur der Kunsthochschulen dem, doch ist bis zu einem gänzlichen Auslaufen 
vorlagen. Bei den Hochschulassistenten an Lehr-der Anwendungsfälle bzw. einer allfälligen ge~ 
kanzeln und Hochschulinstituten bestanden diese setzlichen Bereinigung der verbleibenden An
Schwierigkeiten nicht, da sich für ihre Tätigkeit wendungsfälle eine Anpassung der Vergleichs
wegen der primär wissenschaftlichen Zielsetzun- bezugstabelle des Art. IV der 31. Gehaltsgesetz
gen dieser Studienrichtungen ohne weiteres eine Novelle an die allgemeine Bezugserhöhurig erfqr~ 
Analogie zu den Universitäten herstellen ließ. derlich. ' ,.,' 

Seit dem Inkrafttreten des Kunsthochschul- I Zu Art. II Z. 2: 
Organisationsgesetzes und der Kunsthochschtil- ' 
ordnung sind sieben Jahr,e verstrichen, in denen Die aufgehobenen Bestimmungen des Art. V 
ausreichende Erfahrungen über die Venvendung der, 31, Gehaltsgeset~-Novelle enthielten die in 
von Hochschulassistenten an küristlerischen Stu- der 2. Etappe der l;ehrer'~Bezugsregelung für 

das Jahr 1979 vorgesehenen Bezüge. Da diese 
Bezüge auf der Basis der für das Jahr 1978 er
mittelten Bezüge berechnet wurden, waren sie 
nun um das in den Besoldungsverhandlungen 
am 2. Oktober 1978 vereinbarte Ausmaß von 
4,2 v. H. zu erhöhen. Diese Erhöhung ist im 
Art. I Z. 18 und 31 des vorliegenden Entwurfes 
vorgesehen. Damit sind die im Art. V der 31. Ge
haltsgesetz-Novelle für 1979 vorgesehenen Be
zugsansätze überholt und sind daher aufzu
heben. 

dieneinrichtungen gewonnen werden konnten. 
Von den im Stellenplan 1978 ausgewiesenen 
54 Planstellen für Hochschulassistenten entfallen 
30 auf künstlerische Studieneinrichtungen (Mei
sterschulen, Meisterklassen und Klassen künst
lerischer Ausbildung). Diese Hochschulassisten
ten unterstützen den Klassenleiter (Meisterschul
leiter) in allen Funktionen (Lehre, Erschließung 
der Künste, Administration). Ein Großteil' wirkt 
verantwortlich bei den Lehrveranstaltungen mit, 
wobei es sich hier im Gegensatz zu den Hoch
schulassistenten im wissenschaftlichen Betrieb 
nur um einen einzigen Lehrveranstaltungstypus 
handelt, nämlich den künstlerischen Einzelunter
richt. In den Klassen, die den bildenden und 
angewandten Künsten zuzurechnen sind (Malerei, 
Bildhauerei, Innenarchitektur usw.), wird ebenso 
Einzelunterricht erteilt wie in den Instrumental
fächern, im Gesang, im Schauspiel und den 
anderen Disziplinen. Die Hochschulassistenten 
haben somit .:...- soweit sie verantwortlich am 
Unterricht mitwirken - einen nicht zu unter
schätzenden Anteil am Erreichen des Studien
und Ausbildungszieles in den einzelnen Studien
richtungen. 

§ 51 a Abs. 2 trägt dem durch seine neucn 
Z. 2 und 3 dadurch Rechnung, daß für den mit
verantwortlich tätigen Hochschulassistenten, der 
keinen remunerierten Lehrauftrag erhielt, ein 
bestimmter Hundertsatz des Kollegiengeldes 
vorgesehen wird, das dem Leiter der Klasse 
zustünde, wenn dieser allein die Lehrtätigkeit 
ausübte. 

Zu Art. II Z. 1: 

Zu Art. III: 

§ 52 des Gehaltsgesetzes 1956 sieht zur Ge
winnung eines Wissenschafters und zur Abwehr 
einer Berufung von ordentlichen Universitäts
professoren vor, daß ein höherer als der nach 
§ 48 gebührende Gehalt vom Bundespräsidenten 
zuerkannt werden kann. 

Die Möglichkeit einer solchen Zuerkennung 
aus Anlaß der Berufungsabwehr wurde erst in 
den letzten Jahren geschaffen. Vorher wurde in 
diesen Fällen von dem Gesetz StGBl. Nr. 94/ 
1920 Gebrauch gemacht und eine entsprechende 

'Bezugsverbesserung dadurch' herbeigeführt, daß 
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen
bare Personalzulagen in der Höhe von Vorrük
kungsbeträgen gewährt wurden. Die Anlässe 
fü~ diese Maßnahmen lagen zum Teil in der 
Berufungsabwehr, Zum anderen Teil aber in dem 
Bestreben, für bereits im Dienststand befindliche 
Professoren eine Anpassung an geänderte Be
rufungsbedingungen (sogenannte "Aktion 5" 
bzw. früher "Aktion 10") herbeizuführen. 

Eine zu verschiedenen Zeiten beabsichtigte 
I besoldungsrechtliche Besserstellung führt aber 

Durch die 31. Gehaltsgesetz-Novelle wurden nun zu verschiedenen Ergebnissen, und zwar 
die Bezüge der Universitäts(Hochschul)assi- zunächst hinsichtlich des Zeitpunktes des Er,;. 
stenten an die Bezüge der Lehrer der Verwen- reichens der Dienstalterszulage (die Personalzu
dungsgruppe L 1 angeglichen. Art. IV der ange- lagen wurden teils mit dem Erreichen der 10. Ge
führten Novelle stellt sicher, daß in jenen Fällen, haltsstufe, später mit dem Erreichen der Dienst
in denen gegenüber den bisherigen Bezügen ein alterszulage für einziehbar erklärt). Im besonderen 
Bezugsabfall eintreten würde, eine Ergänzungs- aber schließt diese Form der Personalzulagenge-
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währung einen großen Teil ihrer Bezieher von 
der Möglichkeit des Erreichens der besonderen 
Dienstalterszulage aus. 

Mit Art. UI des Entwurfes soll dieses Über
gangs problem für die Altfälle . bereinigt werden. 

Zu Art. IV: 

Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1978 wurde für 
Beamte bei nachgeordneten Dienststellen für 
künftige Beförderungen eine Laufbahnbeschleu
nigung bis zu einem Jahr vorgesehen. Diese 
Maßnahme bezog sich auf: 

1. Beamte der Verwendungsgruppen B, W 1 
und H 2 und 

2. Beamte der Verwendungsgruppen A und 
J-I 1, soweit letztere eine der Dienstklasse VIII 
entsprechende Funktion ausübten. 

Art. IV des Entwurfes soll vorsorgen, daß 
aktive Beamte, die bis 1. Juli 1979 nicht oder 
nicht voll in den Genuß der neuen Richtlinien 
gekommen sind, mit Wirksamkeit vom 1. Juli 
1979 eine dieser Laufbahnbeschleunigung ent
sprechende dienst- und besoldungsrechtIiche Ver
besserung erhalten. 

I 
Zu Art. V: 

Art. Iv regelt den zeitlichen Geltungsbereich 
der ein~elnen Bestimmungen des Entwurfes und 
enthält I die Vollziehungsklausel. 

MehrUosten: 
I 

Die /Kosten der gesetzlichen Besoldungsma~
nahmen betragen für das Jahr 1979 rund 4 Mll-
liarde~ Schilling. ' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 

I 
I 
I 
I 
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